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Kommentar 

Rente mit 67? 

In der Antike, so wird es überliefert, wurde der Überbringer schlechter Nachrichten nach der Übermittlung 
getötet. War die Nachricht, das Renteneintrittsalter von derzeit 65 Jahren schrittweise auf 67 Jahre zu erhö-
hen, eine schlechte Nachricht? Die Antwort ist eindeutig nein. Denn die Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
bzw. die Erhöhung des Eintrittsalters ist eine richtige und notwendige Entscheidung, will doch die Mehrzahl 
der Arbeitnehmer auch zukünftig, wenn sie in den Ruhestand wechseln, eine Rente beziehen. 

Es ist seit Jahren bekannt, daß die gegenwärtigen sozialen Sicherungssysteme in ihrer derzeitigen Form 
nicht mehr haltbar sind und deswegen dringend reformiert werden müssen. Ebenfalls liegen seit Jahren die 
entsprechenden Vorschläge hierfür auf den Tisch – allerdings hatte die Politik lange Zeit nicht den Mut, 
frühzeitig mit den notwendigen Reformen zu beginnen. Statt dessen hat sie es in der Vergangenheit unterlas-
sen, die Bevölkerung systematisch auf die erforderlichen Veränderungen einzustimmen. Eher das Gegenteil 
ist der Fall. Mit den vielfältigen Programmen zur Frühverrentung wollte die Politik den Arbeitsmarkt entla-
sten und die Arbeitslosigkeit „senken“. Hierdurch suggerierte sie der Öffentlichkeit, daß ein früheres Rent-
neralter nicht nur möglich, sondern auch finanzierbar sei und den Rentenbeziehern eine „ausreichende“ 
Rente gezahlt werden könne. 

Eine zunehmende Anzahl älterer Mitbürger, längere Lebenszeit, unstetigere Erwerbsverläufe, hohe Ar-
beitslosigkeit und ein nicht unerheblicher Verlust an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nissen bewirken, daß bereits heute die Beitragszahlungen nicht mehr ausreichen, um die Rentenansprüche zu 
erfüllen und somit über den Bundeshaushalt steuerfinanzierte Zuschüsse an die Rentenkassen zu leisten 
sind. Deshalb ist es dringend notwendig, die Finanzierungsbasis der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
verbreitern. Hierbei ist eine Verlängerung der Zeiten der Beitragszahlungen eine Möglichkeit, eine andere 
ist und wäre die Erhöhung der Beitragssätze – jeweils unter der Voraussetzung, daß das derzeitige Renten-
niveau auch zukünftig in etwa gehalten werden soll.  

Daß die Rentenbeitragssätze in den kommenden Jahren auf über 20% steigen werden, ist bereits heute 
bekannt. Unsicher ist nur, um wie viel Prozentpunkte sie noch ansteigen und somit die Erwerbstätigen 
belasten und die Lohnnebenkosten erhöhen werden. Ein höheres Renteneintrittsalter ist hierbei eine 
Möglichkeit, die Beitragssätze „moderater“ ansteigen zu lassen. 

Bedeutet ein späteres Renteneintrittsalter, so wie Kritiker behaupten, eine Absenkung des Rentenniveaus? 
Richtig ist, daß für eine bestimmte Rentenhöhe nun länger Einzahlungen zu leisten sind. In dem Sinne 
handelt es sich um eine Verschlechterung. Richtig ist aber auch, daß ohne Reform das derzeitige 
Rentenniveau nicht mehr finanzierbar ist und in Folge eine Absenkung des Rentenniveaus eintreten wird.  

Die Auswirkungen des demographischen Wandels sind kurzfristig nicht zu beeinflussen. Diese Chance 
wurde von der Politik vertan, indem sie nicht ausreichende Maßnahmen für eine kinderfreundliche Gesell-
schaft unternommen hat. Darüber heute zu klagen ist müßig – bygones are bygones. Jetzt zählt, nicht über 
die notwendige Reform zu klagen, sondern konstruktiv daran mitzuwirken, wie systematisch die Beschäfti-
gungsbedingungen für ältere Arbeitnehmer verbessert werden können, damit die „Rahmenbedingungen“ für 
die Rentenreform in sich schlüssig werden. Verkürzte Ausbildungszeiten in effizienter gestalteten Ausbil-
dungssystemen gehören ebenfalls zum Maßnahmenkatalog, wenn die Betroffenen eine faire Chance haben 
sollen, 45 Rentenbeitragsjahre erreichen zu können. 
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